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Vollwandmasten

Wie wirken sich Höchst- 
spannungsleitungen auf  
mein Umfeld aus?
Wie stark eine Freileitung die Landschaft beeinträchtigt, 
wird ganz unterschiedlich wahrgenommen – je nach 
Höhe der Masten, ihrer Lage im Raum und der Ausstat-
tung der Umgebung.  
 
Erdkabel wirken sich vor allem während der Bauphase auf 
das Landschaftsbild aus, da die Baustellen viel Fläche um 
die eigentliche Kabeltrasse herum in Anspruch nehmen. 
Dauerhaft sichtbar bleiben Erdkabeltrassen etwa dann, 
wenn sie durch einen Wald führen. 

Gibt es Alternativen zum her- 
kömmlichen Strommast-Design?
Stahlgitter-Konstruktionen sind die gängigste Form der 
Strommasten in Deutschland. Allerdings gibt es auch 
alternative Mast-Designs. Mehrere Netzbetreiber testen 
Alternativen zu den bestehenden Masttypen.  
 
Neben physikalischen Anforderungen beeinflussen unter 
anderem die jeweilige Landschaftsform und Sicherheits- 
aspekte die Mastgestaltung. Über das konkrete Mast- 
Design wird im Planfeststellungsverfahren entschieden. 

Gilt nicht bei Freileitungen  
ein Mindestabstand von  
400 Metern zu Wohnhäusern? 

Bestimmte Gleichstromleitungen müssen vorrangig als 
Erdkabel gebaut werden. Dies ist im Bundesbedarfsplan-
gesetz geregelt. Ausnahmsweise kann aber bei diesen 
Leitungen auf manchen Abschnitten der Bau einer Frei-
leitung in Betracht kommen – zum Beispiel aus Natur-
schutz-Gründen. Ein solcher Freileitungsabschnitt darf 
nur mit einem Abstand von mindestens 200 beziehungs-
weise 400 Metern zu Wohngebieten errichtet werden. 

Dies ist jedoch keine Regelung zum vorsorgenden Gesund- 
heitsschutz, sondern soll dem Schutz des Wohnumfelds 
dienen. Bei Gleichstrom-Freileitungen, die nicht vorrangig 
als Erdkabel zu errichten sind, gilt diese Abstandsregelung 
nicht. Sie gilt auch nicht bei Wechselstrom-Freileitungen. 

Gibt es noch weitere  
Regelungen zu Abständen?
Neben der bundesweit geltenden Verpflichtung, die 
gesetzlichen Grenzwerte beim Betrieb von Stromleitun-
gen einzuhalten, spielen auch die Regelungen einzelner 
Bundesländer eine Rolle. So sieht zum Beispiel das nieder- 
sächsische Landes-Raumordnungsprogramm Mindest- 
abstände von 200 beziehungsweise 400 Metern zur 
Wohnbebauung vor. 

Jedoch sollen diese Abstände in erster Linie dem Wohn- 
umfeldschutz dienen. Als Maßnahme des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes sind sie nicht gedacht. Hinzu 
kommt, dass die Mindestabstände in Niedersachsen 
auch unterschritten werden dürfen – nämlich dann, 
wenn keine geeignete Trassenvariante möglich ist, bei 
der die Mindestabstände eingehalten werden.

Welche Abstände müssen zu 
Wohnhäusern eingehalten 
werden?
In welchem Abstand eine Höchstspannungsleitung zur 
Wohnbebauung gebaut werden darf, hängt von verschie-
denen Faktoren ab. 

Gesetzlich festgelegte Mindestabstände, die bundesweit 
einheitlich gelten, gibt es hierfür nicht. Allerdings müssen 
Stromleitungen immer so weit von Wohngebäuden 
entfernt sein, dass die gesetzlichen Grenzwerte für die 
magnetische Flussdichte und die elektrische Feldstär-
ke eingehalten werden. Dies dient dem vorsorgenden 
Gesundheitsschutz und gilt sowohl für Freileitungen als 
auch für Erdkabel. Die Bundesnetzagentur genehmigt nur 
Leitungen, die diese Grenzwerte grundsätzlich einhalten. 


